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Anlage 1
zu vorstehender Anordnung

Überwachungspflichtig sind:
— Kesselanlagen, zu denen ein oder mehrere Hochdruck

kessel mit einem jeweils auf den einzelnen Kessel bezo
genen Zahlenwert z > 5 gehören

— Kesselanlagen
• zu denen ein oder mehrere Niederdruck-Warmwasser

kessel mit einem jeweils auf den einzelnen Kessel be
zogenen Zahlenwert z > 5 gehören, wobei das Ausdeh
nungsgefäß nicht mit der Atmosphäre offen verbunden 
ist

• zu denen ein oder mehrere Niederdruckkessel mit einem 
jeweils auf den einzelnen Kessel bezogenen Zahlenwert 
z > 50 gehören.

Der Zahlenwert z ist wie folgt zu bestimmen:
z = (t,- 100) • V

tg — Siedetemperatur des Wassers in °C bei Betriebsdruck. 
Für Niederdruckkessel ist ausnahmslos für die Siede
temperatur t8 = 115 °C einzusetzen.

V — Wasserinhalt in m3

Bei Dampfkesseln und Heißwasserkesseln mit Dampf
raum ist die Wassermenge bis zum „höchsten“ Was
serstand einzusetzen; bei Heiß- und Warmwasserkes
seln ohne Dampfraum die Wassermenge, die der Kes
sel aufnehmen kann.

Niederdruckkessel sind Dampfkessel mit einem Betriebsdruck 
iS 0,07 MPa (0,714 kp/cm2) bzw. Warmwasserkessel mit einer 
Betriebstemperatur ^ 115 °C.
Hochdruckkessel sind Dampfkessel mit einem Betriebsdruck 
>0,ОТ MPa (0,714 kp/cm2) bzw. Heißwasserkessel mit einer 
Betriebstemperatur > 115 °C.
Der Betriebsdruck ist der maximale Überdruck bezogen auf 
atmosphärischen Druck, mit dem
— Dampfkessel, mit oder ohne Überhitzer, im Sattdampf

raum

— Zwangsdurchlaufdampfkessel am Heißdampfaustritt
— Heiß- und Warmwasserkessel am Wasseraustritt
— vom Kessel absperrbare Baugruppen wie Zwischenüber

hitzer, Rauchgasspeisewasservorwärmer, am Wasser- oder 
Dampfaustritt

betrieben werden dürfen.

Anlage 2
zu vorstehender Anordnung

Einteilung der Befähigung zum Bedienen 
von Kesselanlagen mit Kesseln z > 50

Die Befähigungen zum Bedienen von Kesselanlagen sind un
terteilt in:
— Befähigung zum Bedienen von Hochdruckkesseln (HD)
— Befähigung zum Bedienen von Hochdruck-Großwasser

raumkesseln mit Rostfeuerungen und einer Nenndampf- 
merage bis 4,0 t/h (HD-e)

— Befähigung zum Bedienen von Niederdruckkesseln (ND). 
Befähigungen der Gruppe HD schließen die Gruppen HD-e 
und ND ein. Facharbeiterzeugnisse gemäß <§ 3 Abs. 2 sowie 
Zeugnisse staatlich geprüfter Kesselwärter mit der Berechti
gung zum Bedienen von Hochdruckkesseln und Befähigungs
nachweise für Kesselbedienungspersonen mit der Berechti
gung zum Bedienen von Hochdruckkesseln entsprechen der 
Gruppe HD.
Befähigungen der Gruppe HD-e können für die Bedienung 
von Kesseln der Gruppe ND angewendet werden, sofern bei 
der Einweisung erforderliche Kenntnisse festgestellt werden.
In Sonderfällen können nach verkürzten Ausbildungen 
zweckbezogene Befähigungen erteilt werden (z. B. für 
Dampflokomotiven, Abhitzekessel). Auf dem Zeugnis gemäß 
§ 3 Abs. 2 ist dann die jeweilige Befähigung einzugrenzen.
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